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Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und KWK-Anlagen 
 

Mit dem Kohleausstiegsgesetz wurde 2020 einmal mehr auch das Kraft-Wärme-Kopplungs-

gesetz (KWKG) umfassend novelliert. Es kam vor allem zur Einführung neuer Boni, was den 

Komplexitätsgrad dieses Gesetzes weiter erhöht hat. Am Ende des Jahres erfolgte dann 

noch die grundsätzliche beihilferechtliche Einigung mit der EU-Kommission, was wiederum 

erneut zahlreiche Änderungen mit sich brachte, die mit der EEG-Novelle kurz vor Jahres-

wechsel umgesetzt wurden. Die gute Nachricht, auch wenn die finale Entscheidung noch 

aussteht: Das KWKG ist nun (weitgehend) bis Ende 2026 von Brüssel genehmigt. Planungen 

für neue KWK-Anlagen können sich daher auf einen gleichbleibenden Rechtsrahmen stüt-

zen, sofern kommende Bundesregierungen keine weiteren Änderungen am Gesetz vorneh-

men.  

 

Für KWK-Anlagen ebenfalls relevant sind die Regelungen im EEG, sofern der Strom ganz 

oder teilweise selbst verbraucht werden soll, sowie des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 

(BEHG), mit dem seit dem 1. Januar 2021 fossile Brennstoffe einen CO2-Preis erhalten. Bei 

beiden Gesetzen gab es 2020 die KWK betreffende Änderungen, die wir ebenfalls im Merk-

blatt berücksichtigen. Weitere Änderungen im EEG stehen vor der Tür, auch wenn noch 

nicht absehbar ist, inwieweit auch die KWK davon betroffen sein wird. Beim BEHG fehlt noch 

die Kompensationsverordnung, die ebenfalls Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von 

Projekten haben kann. Sobald diese verabschiedet ist, werden wir das Merkblatt erneut 

überarbeiten. Die aktuelle Überarbeitung betrifft die Entscheidung der Clearingstelle 

EEG|KWKG zur kaufmännisch-bilanziellen Durchleitung.  

 

Dieses Merkblatt will Ihnen eine Orientierung geben, sich in dem „Dschungel“ KWKG und be-

nachbarten Gesetzen zurechtzufinden. Daher finden Sie auch zahlreiche weiterführende 

Links. Das Papier ist ein lebendes Dokument: Sollten Sie Fehler oder Unklarheiten entde-

cken, sind wir jederzeit für Hinweise dankbar. Bei Änderungen am Rechtsrahmen bemühen 

wir uns, das Merkblatt so rasch wie möglich zu aktualisieren.  
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1. Kostenwirkung des KWKG für Letztverbraucher 
 
Wie viel KWK-Umlage muss mein Unternehmen 2020 und in den Folgejahren bezah-
len?  
Es gibt seit 2016 nur noch zwei Kategorien von Letztverbrauchern: Nichtprivilegierte und pri-

vilegierte. Privilegierte Letztverbraucher besitzen einen Begrenzungsbescheid der EEG-Um-

lage des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Bei privilegierten Unterneh-

men wird die KWK-Umlage für die Strommengen über 1.000.000 kWh entsprechend der Re-

gelungen der Besonderen Ausgleichsregel (BesAR) des EEG begrenzt.1 Die Mindest-KWK-

Umlage liegt abweichend von der BesAR bei 0,03 Cent/kWh. Alle anderen Unternehmen be-

zahlen 2021 für jede kWh 0,254 Cent. Aufgrund der Einführung neuer Boni und vor allem der 

Umstellung vieler Kohlekraftwerke auf Gas im Zuge der Beendigung der Kohleverstromung 

dürften die Kosten in den kommenden Jahren ansteigen.2 Anders als die EEG-Umlage ist die 

KWK-Umlage auf 1,8 Mrd. Euro gedeckelt, sodass der Anstieg der Umlage begrenzt ist. Un-

terschiedlich zum EEG ist auch, dass die Förderung für maximal zehn Jahre bzw. 30.000 

Vollbenutzungsstunden gewährt wird. Dies wirkt sich ebenfalls dämpfend auf das Fördervo-

lumen aus.  

 

Muss ich auf selbst erzeugten und verbrauchten Strom KWK-Umlage bezahlen? 
Da die KWK-Umlage als Aufschlag auf die Netzentgelte gestaltet ist, muss in der Regel für 

selbst erzeugte und verbrauchte Strommengen keine Umlage gezahlt werden, da keine 

Netzentgelte anfallen. Für Unternehmen in der Besonderen Ausgleichsregel des EEG ist seit 

2017 der Übertragungsnetzbetreiber für die Erhebung der KWK-Umlage als eigenständige 

Umlage zuständig. Diese wird auch auf Eigenerzeugungsanlagen/Eigenversorgungsanla-

gen3 erhoben, auch wenn die Anlagen nicht an einer EEG-begrenzten Abnahmestelle ange-

schlossen sind. Eine Ausnahme davon gibt es nur bei der Verstromung von Kuppelgasen. 

Hier wird die KWK-Umlage auf 15 Prozent begrenzt, wenn das Unternehmen einer Branche 

nach  

Liste 1 Anhang 4 EEG 2017 angehört und ein zertifiziertes Energie- oder Umweltmanage-

mentsystem betreibt.  

 

  

 
1  Informationen zur Besonderen Ausgleichsregelung finden Sie auf den Seiten des Bundesamtes für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (Bafa). 
2  Informationen zur KWK-Umlage finden Sie auf netztransparenz.de.  
3  Zur Unterscheidung zwischen Eigenerzeugung und Eigenversorgung siehe hier.  

https://www.dihk.de/resource/blob/2478/1e63385c90b13a3578e7d2ad20e3765f/faktenpapier-strom-eigenerzeugung-data.pdf
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2. Standard-Förderung von KWK-Anlagen 
 
Wie hoch ist die Förderung für meine Anlage? (§ 7) 
Dargestellt sind in der nachfolgenden Übersicht lediglich die entsprechenden Grundvergü-

tungen für den eingespeisten oder selbstverbrauchten Strom. Dazu können weitere Boni 

kommen, die Sie im folgenden Kapitel finden.  

Anlagenklasse Öffentliche  
Versorgung 

Kundenanlage, 
wenn 100 % EEG-

Umlage 
Eigenerzeugung4 

bis 50 kW 16 8 8 

50 bis 100 kW 6 3 3 

100 bis 250 kW 5 2 0 

250 kW bis 500 kW 4,4 1,5 0 

500 kW bis 50 MW 
(Neubau/Moderni-
sierung)5 

Förderung wird in 
Ausschreibungen er-

mittelt 
0 0 

500 kW bis 50 MW6 
(nachgerüstet) 

4,4 (bis 2 MW) 
3,1 (ab 2 MW) 

1,5 (bis 2 MW) 
1 (ab 2 MW) 0 

über 50 MW7 3,4 1 0 
Quelle: KWKG. Angaben in Cent/kWh. Bitte beachten Sie, dass die Vergütung nur für einen begrenzten Zeitraum 
ausgezahlt wird. Soweit in diesem Merkblatt nicht anders angegeben, kann die Förderung für maximal 30.000 
Vollbenutzungsstunden in Anspruch genommen werden. Dabei bestehen Begrenzungen pro Jahr, die Sie weiter 
unten in diesem Kapitel finden.  
 

  

 
4  Unternehmen, die sich in der Besonderen Ausgleichsregel des EEG befinden, bekommen auch für Anlagen 

über 100 kW eine Vergütung, wenn der Strom selbst verbraucht wird (s. dazu weiter unten in diesem Kapitel).  
5  Eine Erhöhung der Grundvergütung für neue Anlagen über 50 MW um 0,5 Cent/kWh, die ab 2023 ans Netz 

gehen, könnte kommen. Modernisierte und nachgerüstete Anlagen sind in jedem Fall davon ausgenommen. 
Die Bundesregierung muss die Angemessenheit der Erhöhung prüfen und zu dem Ergebnis kommen, dass 
dadurch keine Überförderung entsteht. Das Ergebnis der Prüfung muss im Bundesanzeiger veröffentlicht wer-
den. Aufgrund des Prüfvorbehalts sollten Sie in Wirtschaftlichkeitsberechnungen neuer Anlagen nicht mit die-
sem Bonus rechnen. 

6  Hinweis: Anlagen zwischen 500 kW und 1 MW müssen erst ab dem 1. Juli 2021 in die Ausschreibung. Anla-
gen, die vorher ihren Betrieb aufnehmen, bekommen die Vergütungssätze wie nachgerüstete Anlagen bis 2 
MW. Nachgerüstete Anlagen erhalten, wenn sie am Europäischen Emissionshandel teilnehmen (ab 20 MW 
Feuerungsleistung) einen Zuschlag von 0,3 Cent/kWh, da die Wärmeseite mit in das System einbezogen wird.  

7  Anlagen über 300 MW elektrische Leistung müssen eine Einzellfallnotifizierung bei der EU-Kommission durch-
laufen. Eine „automatische“ Inanspruchnahme der Förderung gibt es daher für solche Analgen nicht mehr.  
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Was muss ich beachten, um eine Förderung zu erhalten? 
• Gefördert werden nur hocheffiziente Anlagen, d. h. sie müssen den Vorgaben der 

Richtlinie 2012/27/EU vom 25.10.2012 (Energieeffizienzrichtlinie) entsprechen. Konk-

ret heißt das: KWK-Anlagen müssen gegenüber der getrennten Bereitstellung von 

Strom und Wärme mindestens zehn Prozent Primärenergieeinsparung erzielen.  

• Nur Anlagen auf Basis von Abfall, Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen 

Brennstoffen können gefördert werden.  

• Grundsätzlich kann eine KWK-Anlage sowohl ins Netz der allgemeinen Versorgung 

einspeisen8 als auch zur Eigenerzeugung genutzt werden (Doppelnutzung). Ein Anla-

genbetreiber ist also nicht gezwungen, sich für eine der beiden Möglichkeiten zu ent-

scheiden. Dies gilt allerdings nicht für Anlagen, die einen Zuschlag in der KWK-Auk-

tion bzw. der iKWK-Auktion erhalten haben (s. Kapitel 4). Abgesehen vom Kraft-

werkseigenverbrauch darf bei solchen Anlagen kein Strom selbst verbraucht werden, 

vielmehr muss er vollständig in ein Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist 

werden.  

• Unternehmen, die in der Besonderen Ausgleichsregel sind, bekommen auch bei 

Selbstverbrauch des Stroms eine KWKG-Förderung. Ausnahme: Anlagen zwischen 

500 kW und 50 MW müssen an den Ausschreibungen teilnehmen und ins Netz der 

allgemeinen Versorgung einspeisen (s. Kapitel 4). Anlagen bis 500 kW oder Anlagen 

größer 50 MW bekommen die Fördersätze nach dem KWKG 2012, wenn die KWK-

Anlage an einer Abnahmestelle angeschlossen ist, für die ein Begrenzungsbescheid 

des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) vorliegt.  

• Anlagen bis 2 kW können sich die Fördersumme (30.000 Vollbenutzungsstunden x 8 

Cent/kWh) durch Antrag direkt vom Netzbetreiber auszahlen lassen (Wahlfreiheit). 

Eine Einzelabrechnung ist dann nicht mehr möglich (§ 9). 

• Sollte sich aus den Prognosedaten der Übertragungsnetzbetreiber ergeben, dass der 

KWK-Förderdeckel von 1,8 Mrd. Euro im laufenden Jahr überschritten wird, werden 

die Zuschlagszahlungen für alle Anlagen über 2 MW entsprechend gekürzt. Die Zu-

schläge fallen allerdings nicht weg, sondern werden in den Folgejahren nachgeholt (§ 

29 Absätze 3, 4 und 5). 

 
8  Bitte beachten Sie: Strom kann nur dann in ein Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist werden, wenn 

er dem Netzbetreiber aufgrund der Regelungen im KWKG überlassen wird (s. Kapitel 8) oder er im Zuge der 
Direktvermarktung in einen Bilanzkreis geführt wird. „Wilde“ Einspeisungen ins Netz sind untersagt.  
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• Die Höhe des Zuschlags wird um 20 Prozent gekürzt, solange der Anlagenbetreiber 

die Anlage nicht im Marktstammdatenregister registriert hat (§ 13a Absatz 3). Altanla-

gen müssen bis zum 31. Januar 2021 im Register eingetragen sein, dann endet die 

Übergangsfrist.   

• Das Gesetz schreibt vor, dass keine bestehende Fernwärmeversorgung verdrängt 

werden darf (§ 6 Absatz 1 und 2 i. V. m § 18 Absatz 1 und 2). Eine Verdrängung liegt 

dann nicht vor, wenn der Abnehmer der Wärme zu mindestens 75 Prozent aus der 

neuen KWK-Anlage versorgt wird oder es sich um industrielle Wärme handelt, die 

ohne Brennstoffeinsatz bereitgestellt wird (Abwärmenutzung). Weitere Möglichkeiten 

sind: Anlagen vom selben Betreiber oder im Einvernehmen mit dem Betreiber der be-

stehenden Anlage. 

 

 

Für wie viele Vollbenutzungsstunden (Vbh) im Jahr kann meine Anlage maximal eine 
Förderung erhalten? 

 Keine Ausschreibung Ausschreibung 
2021 5.000 3.500 

2022 5.000 3.500 

2023 4.000 3.500 

2024 4.000 3.500 

Ab 2025  3.500 3.500 
Quelle: KWKG. Angaben jeweils in Vbh. Diese Regelung gilt nur für Anlagen, die ab 2021 neu bzw. wieder eine 
KWKG-Förderung in Anspruch nehmen.  
 
Wann und in welcher Höhe bekommt meine modernisierte Anlage eine Vergütung?  
(§ 8 Absatz 3) 
Als modernisiert gilt eine Anlage, wenn … (§ 2 Nummer 18) 

• wesentliche, die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert worden sind,  

• die Anlage danach effizienter ist und 

• die Kosten der Modernisierung mindestens 25 Prozent der Kosten betragen, welche 

die Neuerrichtung einer KWK-Anlage mit gleicher Leistung nach aktuellem Stand der 

Technik gekostet hätte. 

 

https://www.bhkw-infozentrum.de/faq-bhkw-kwk/welcher-unterschied-existiert-zwischen-betriebsstunde-vollbenutzungsstunde
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Eine Anlage bekommt für 15.000 Vollbenutzungsstunden9 Förderung, wenn die Moderni-

sierung frühestens fünf Jahre nach der erstmaligen Aufnahme des Dauerbetriebs erfolgt oder 

nach der Wiederaufnahme des Dauerbetriebs der bereits modernisierten Anlage erfolgt.  

 

Eine Anlage bekommt für 30.000 Vollbenutzungsstunden Förderung, wenn die Kosten der 

Modernisierung mindestens 50 Prozent der Kosten einer möglichen Neuerrichtung einer 

KWK-Anlage mit gleicher Leistung nach dem Stand der Technik betragen und die Moderni-

sierung frühestens zehn Jahre nach der erstmaligen Aufnahme des Dauerbetriebs der An-

lage oder nach der Wiederaufnahme des Dauerbetriebs einer bereits modernisierten Anlage 

erfolgt.  

 

Es gelten die gleichen Fördersätze wie für Neuanlagen, jeweils unterteilt nach Einspeisung 

ins Netz der allgemeinen Versorgung und Eigenverbrauch. 

 

HINWEIS: 
Eine modernisierte Anlage darf sich nur an den Ausschreibungen im Segment 500 kW bis 50 

MW beteiligen, wenn die Kosten der Modernisierung mindestens 50 Prozent einer Neuan-

lage betragen (§ 5 Absatz 1 Nummer). Anlagen, die keine 50 Prozent erreichen, erhalten 

keine Förderung. 

 
 
  

 
9  Vollbenutzungsstunde (Vbh) ist der Quotient aus der jährlichen zuschlagsberechtigten KWK-Nettostromerzeu-

gung und der maximalen KWK-Nettostromerzeugung im Auslegungszustand während einer Betriebsstunde 
unter normalen Einsatzbedingungen. 
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Wann und in welcher Höhe bekommt meine nachgerüstete Anlage eine Vergütung?  

(§ 8 Absatz 4) 
Als nachgerüstet gilt eine Anlage, wenn … (§ 2 Nummer 19) 

• fabrikneue Anlagenteile zur Strom- oder Wärmeauskopplung nachgerüstet worden 

sind und 

• die Kosten der Nachrüstung mindestens 10 Prozent der Kosten betragen, welche die 

Neuerrichtung mit gleicher Leistung nach aktuellem Stand der Technik gekostet 

hätte. 

 

Für nachgerüstete KWK-Anlagen wird die Förderung …  

• für 10.000 Vollbenutzungsstunden gezahlt, wenn die Kosten der Nachrüstung min-

destens 10 Prozent und weniger als 25 Prozent der Kosten einer möglichen Neuer-

richtung einer KWK-Anlage mit gleicher Leistung nach aktuellem Stand der Technik 

betragen. 

• für 15.000 Vollbenutzungsstunden gezahlt, wenn die Kosten der Nachrüstung min-

destens 25 Prozent und weniger als 50 Prozent der Kosten einer möglichen Neuer-

richtung einer KWK-Anlage mit gleicher Leistung nach aktuellem Stand der Technik 

betragen. 

• für 30.000 Vollbenutzungsstunden gezahlt, wenn die Kosten der Nachrüstung min-

destens 50 Prozent der Kosten einer möglichen Neuerrichtung mit gleicher Leistung 

nach aktuellem Stand der Technik betragen. 

 

Es gelten die gleichen Fördersätze wie für Neuanlagen, jeweils unterteilt nach Einspeisung 

ins Netz der allgemeinen Versorgung und Eigenverbrauch. 

 

HINWEIS: 
Nachgerüstete Anlagen im Segment 500 kW bis 50 MW dürfen sich nicht an den Ausschrei-

bungen beteiligen. Sie erhalten die im KWKG 2016 festgelegten Vergütungssätze.  

 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/kwkg_2016/KWKG.pdf
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3. Zusatz-Boni für KWK-Anlagen  
 
HINWEIS: 
Der bisher im KWKG enthaltene Südbonus ist ersatzlos entfallen.  

 

 

a) Bonus für innovative erneuerbare Wärme (§ 7a) 
 
Was ist der Bonus für innovative erneuerbare Wärme und in welcher Höhe kann ich 
ihn bekommen? 
Innovativ ist erneuerbare Wärme nach Auffassung des Gesetzgebers, wenn 

• eine Jahresarbeitszahl10 von mindestens 1,25 erreicht wird, 

• die Wärmeerzeugung außerhalb des KWK-Systems für die Raumheizung, die Warm-

wasseraufbereitung, die Kälteerzeugung oder als Prozesswärme verwendet wird und 

• lediglich gasförmige Biomasse zum Einsatz kommt, wenn Gas eingesetzt wird.  

 

Der Bonus wird nur an Anlagen ausbezahlt, die eine elektrische Leistung von mehr als 1 MW 

aufweisen und keinen Zuschlag in einer iKWK-Ausschreibung erhalten haben (s. Kapitel 4). 

Anlagen in den Standardausschreibungen können den Bonus hingegen erhalten. Er ist ge-

koppelt an die Inanspruchnahme einer KWK-Förderung, sodass z. B. auch größere Anlagen, 

die in Kundenanlagen einspeisen und die volle EEG-Umlage abführen, von diesem Bonus 

profitieren können. Er kann im Übrigen rückwirkend zum 01.01.2020 ausgezahlt werden. Die 

innovative erneuerbare Wärme muss in dasselbe Wärmenetz einspeisen wie die KWK-An-

lage bzw. über einen Wärmetauscher oder sonst hydraulisch verbundenes Netz.  

 

HINWEIS: 
Bis zum Jahr 2022 wir überprüft, ob der Bonus nicht ausschließlich über Ausschreibungen 

vergeben werden darf. Dies wurde der Kommission im Rahmen der beihilferechtlichen Notifi-

zierung zugesagt.  

 

  

 
10  Mit der Jahresarbeitszahl wird das Verhältnis des Stromeinsatzes am Eingang zur Wärmeerzeugung am Aus-

gang dargestellt. Sie ist der Quotient beider Größen. Eine Jahresarbeitszahl von 1,25 bedeutet: Es muss min-
destens 25 Prozent mehr Wärme entstehen als Strom verbraucht wurde.  
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Mindestanteil innovativer erneuerbarer 
Wärme an der Referenzwärme Höhe des Bonus (Cent/kWhelektrisch) 

5 % 0,4 

10 % 0,8 

15 % 1,2 

20 % 1,8 

25 % 2,3 

30 % 3 

35 % 3,8 

40 % 4,7 

45 % 5,7 

50 % 7 
 
 
 

b) Kohleersatzbonus (§ 7c) 
 
Wie hoch ist der Kohleersatzbonus und bis wann und unter welchen Umständen kann 
ich ihn bekommen? 

  Inbetriebnahme neue Anlage 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Inbetrieb-
nahme Kohle-
Anlage 

1975 – 1984 20 20 15 10 5 - - - 

1985 – 1994 225 225 210 195 180 165 150 135 

Ab 1995 390 390 365 340 315 290 265 240 
Quelle: DIHK. Angaben in Euro/kWelektrisch.  
 
Anders als die reguläre KWK-Förderung und der Bonus für innovative erneuerbare Wärme 

wird der Kohleersatzbonus in Euro/kWelektrisch mit der Außerbetriebnahme der alten Kohle-

KWK-Anlage ausgezahlt. Voraussetzung ist, dass die neue KWK-Anlage in dasselbe Wär-

menetz einspeist. Die alte Anlage muss zwölf Monate vor oder nach Aufnahme des Dauer-

betriebs der neuen KWK-Anlage stillgelegt sein.  

 

Kohle-KWK-Anlagen, die an einer Stilllegungsauktion nach dem Kohleverstromungsbeendi-

gungsgesetz teilnehmen, dürfen den Kohleersatzbonus nicht in Anspruch nehmen. Da der 

Bonus zusätzlich zum Zuschlag bezahlt wird, kann er von KWK-Anlagen zur Eigenerzeu-

gung/Eigenversorgung in Anspruch genommen werden, wenn sie 1 kWh ins Netz der allge-

meinen Versorgung einspeisen und dafür die KWK-Vergütung in Anspruch nehmen. Da An-
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lagen zwischen 1 und 50 MW in die Ausschreibung müssen, wenn sie eine Förderung erhal-

ten wollen, und Selbstverbrauch verboten ist, können solche Anlagen den Kohleersatzbonus 

nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie den Strom vollständig in ein Netz der allgemeinen 

Versorgung einspeisen und damit auf das Eigenstromprivileg verzichten.  

 

 

c) Bonus für elektrische Wärmeerzeugung (§ 7b)  
 
Was ist der Bonus für elektrische Wärmeerzeuger und wie kann ich ihn bekommen? 
 

HINWEIS: Der Bonus wird, anders als im Sommer 2020 vorgesehen, ab sofort Anlagen in 

ganz Deutschland gewährt. Allerdings erst für Anlagen, die ab 2025 ans Netz gehen. Hinter-

grund ist, dass Netzengpässe nicht verschärft werden sollen.  

 

Der Bonus wird, wie der Bonus für innovative erneuerbare Wärme, nur an Anlagen mit einer 

elektrischen Leistung über 1 MW ausbezahlt. Eine weitere Bedingung ist, dass die Anlage 

eine reguläre Förderung oder eine Förderung nach der Standard-Ausschreibung erhält. Anla-

gen, die einen Zuschlag in einer iKWK-Ausschreibung erhalten haben, können diesen Bonus 

dagegen nicht in Anspruch nehmen. Gleiches gilt für elektrische Wärmeerzeuger, die als 

Komponente zur Bereitstellung erneuerbarer Wärme den Bonus innovative erneuerbare 

Wärme in Anspruch nehmen.  

 

Der Bonus selbst beträgt 70 Euro/kW thermischer Leistung des elektrischen Wärmeerzeu-

gers. Er wird allerdings nur bis zu einer thermischen Leistung des Wärmeerzeugers gewährt, 

die der Wärmeleistung entspricht, die aus dem KWK-Prozess maximal ausgekoppelt werden 

kann. Der Wärmeerzeuger muss zudem mit der KWK-Anlage gekoppelt und fabrikneu sein 

und mindestens 30 Prozent der maximalen KWK-Wärmeleistung erzeugen.  
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d) Übersicht über die Boni und Kombinationsmöglichkeiten 
 

 
Normale 
Förde-
rung 

Aus-
schrei-
bung 
KWK 

Aus-
schrei-
bung 
iKWK 

Bonus 
elektr. 

Wärmeer-
zeuger 

Koh-
leaus-

stiegsbo-
nus 

Bonus in-
novative 

EE-
Wärme 

Bonus elektr. 
Wärmeerzeug 

      

Kohleaus-
stiegsbonus 

      

Bonus innova-
tive EE-Wärme 

      

Quelle: DIHK.  
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4. KWK-Anlagen in der Ausschreibung 
 

Was muss ich tun, damit ich an Ausschreibungen teilnehmen kann? (§ 8a) 
Die Rahmenbedingungen, um an den Ausschreibungen teilzunehmen, sind in der KWK-Aus-

schreibungsverordnung festgelegt. Die Bundesnetzagentur als durchführende Stelle hat um-

fangreiche Informationen zur Ausschreibung veröffentlicht. Die wichtigsten Punkte sind: 

• Eigenversorgung ist in den Ausschreibungen ausgeschlossen. Konkret heißt das: Ab-

gesehen vom sog. Kraftwerkseigenverbrauch darf keine kWh selbst verbraucht wer-

den, sondern der gesamte Strom muss ins Netz der allgemeinen Versorgung einge-

speist werden. Dies gilt anders als im EEG auch für Strom, der ansonsten abge-
regelt würde und auch bei negativen Preisen.  

• Anlagen, die an Ausschreibungen teilnehmen wollen, dürfen keine vermiedenen 

Netzentgelte nach StromNEV in Anspruch nehmen. 

• Neben Neuanlagen dürfen auch bestehende Anlagen teilnehmen, wenn sie moderni-

siert werden (s. dazu weiter unten) und die Kosten der Modernisierung mindestens 

50 Prozent einer Neuanlage betragen (§ 5 Absatz 1 Nummer 2b).  

• Sollten Stromsteuerbefreiungen in Anspruch genommen werden (Anlagen kleiner 2 

MW, sofern der Strom von einem Dritten im räumlichen Zusammenhang verbraucht 

und durch ein Netz der allgemeinen Versorgung geleitet wird) verringert sich der Ver-

gütungssatz entsprechend.  

• Die Förderhöhe ist von Anfang an auf 3.500 Vollbenutzungsstunden im Jahr be-

grenzt. 

 

Wie groß ist die Ausschreibungsmenge und was unterscheidet KWK-Ausschreibun-
gen von iKWK-Ausschreibungen? 
Das Ausschreibungsvolumen beträgt 200 MW im Jahr. Davon sind 150 MW für die Standard-

ausschreibungen und 50 MW für die innovativen KWK-System (iKWK) vorgesehen. Die Men-

gen werden jeweils zu gleichen Teilen an zwei Terminen auktioniert. Wird das Volumen nicht 

ausgeschöpft, werden die nicht auktionierten Mengen auf die Folgeausschreibung aufge-

schlagen.11  

 

iKWK-Systeme sind „besonders energieeffiziente und treibhausgasarme Systeme, in denen 

KWK-Anlagen in Verbindung mit hohen Anteilen von Wärme aus erneuerbaren Energien 

 
11  Die Ergebnisse der bisherigen Ausschreibungsrunden finden Sie hier.  

http://www.gesetze-im-internet.de/kwkausv/BJNR316710017.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kwkausv/BJNR316710017.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/KWK/Ausschreibungsverfahren/KWK_Verfahren-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/KWK/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html
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KWK-Strom und Wärme bedarfsgerecht erzeugen oder umwandeln“ (§ 2 Nummer 9a). Konk-

ret bedeutet dies, dass 30 Prozent der Referenzwärme durch innovative erneuerbare Wärme 

jedes Jahr erzeugt werden müssen (35 Prozent ab 2021). Innovativ ist erneuerbare Wärme, 

wenn sie eine Jahresarbeitszahl von mindestens 1,25 erreicht und sie außerhalb des iKWK-

Systems verwendet wird. Weitere Bestimmungen finden sich in der KWK-Ausschreibungs-

verordnung.  

 

HINWEIS:  

Bisher konnten auch Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 50 MW an den 

iKWK-Ausschreibungen für einen Leistungsanteil von maximal 10 MW teilnehmen. Dieser 

Passus wurde dahingehend geändert, dass jetzt nur noch Anlagen mit einer elektrischen Ge-

samtleistung von maximal 10 MW teilnehmen können.  

 

Gibt es für Anlagen zwischen 1 und 50 MW weitere abweichende Bedingungen? 
Anlagen, die sich in Ausschreibungen durchgesetzt haben, sind anders als andere KWK-An-

lagen in der Einspeisung nicht mit Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen) gleichge-

stellt (§3 Absatz 2). Konkret heißt das: Im Fall von Netzengpässen werden solche Anlagen 

vorher abgeregelt. Nach Ende der Förderdauer kann der Strom aus den Anlagen auch selbst 

verbraucht werden. Allerdings gilt dann die volle EEG-Umlagepflicht im Gegensatz zu 40 

Prozent bei allen anderen KWK-Anlagen.  

 

  

http://www.gesetze-im-internet.de/kwkausv/BJNR316710017.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kwkausv/BJNR316710017.html
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5. KWK-Anlagen zur Eigenversorgung 
 
Was muss ich beachten, wenn ich mir eine KWK-Anlage zur Eigenversorgung an-
schaffen möchte? 

• Die Regelungen für KWK-Anlagen, die ganz oder teilweise zur Eigenversorgung mit 

Strom genutzt werden, finden sich vor allem im EEG in den §§ 61 bis 62b. Die ein-

schlägigen KWKG-Regelungen finden Sie in den jeweiligen Kapiteln in diesem Merk-

blatt.12 

• Hocheffiziente KWK-Anlagen13 kommen in den Genuss einer auf 40 Prozent redu-

zierten EEG-Umlage. Zudem fallen für den selbst erzeugten und verbrauchten Strom 

keine sonstigen Umlagen und keine Netzentgelte an, sofern der Strom nicht durch ein 

Netz der allgemeinen Versorgung durchgeleitet wird. Bis 2 MW ist der Strom aus 

KWK-Anlagen auch nicht stromsteuerpflichtig, wenn der Strom im räumlichen Zusam-

menhang zur Anlage verbraucht wird. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um ei-

nen Selbstverbrauch handeln. D. h., der Betreiber der KWK-Anlage und der Strom-

verbraucher können unterschiedliche natürliche oder juristische Personen sein. Bei 

Anlagen über 2 MW kann die Energiesteuerbefreiung für den eingesetzten Brennstoff 

in Anspruch genommen werden.  

• Bei der EEG-Umlage ist zu beachten, dass die Reduzierung auf 40 Prozent nur für 

Fälle der Personenidentität gilt. Das heißt, Anlagenbetreiber und Stromverbraucher 

müssen die gleiche natürliche oder juristische Person sein. Zwischen verbundenen 

Unternehmen besteht damit keine Personenidentität. Gleiches gilt aber auch für aus-

gelagerte Kantinen oder Elektroautos von Mitarbeitern. Diese sog. Drittstrommengen 

müssen grundsätzlich geeicht abgegrenzt werden, sofern keine Bagatellregelungen 

greifen. Bevor Sie sich eine KWK-Anlage anschaffen, die ganz oder teilweise zur Ei-

genversorgung genutzt werden soll, sollten Sie sich intensiv mit den abzugrenzenden 

Strommengen auf Ihrem Betriebsgelände auseinandersetzen.14 

 

  

 
12  Der DIHK hat sich gemeinsam mit dem BSW Solar ausführlich mit den rechtlichen Voraussetzungen in einem 

Faktenpapier auseinandergesetzt.  
13  KWK-Anlagen müssen gegenüber der getrennten Bereitstellung von Strom und Wärme mindestens 10 Pro-

zent Primärenergieeinsparung erzielen. 
14  Hinweise enthält das DIHK-Merkblatt zu diesem Thema. Zudem erarbeitet auch die Bundesnetz-agentur einen 

Leitfaden. Den Entwurf finden Sie hier.  

https://www.dihk.de/resource/blob/2478/1e63385c90b13a3578e7d2ad20e3765f/faktenpapier-strom-eigenerzeugung-data.pdf
https://www.dihk.de/resource/blob/2524/a4a577fd20ddbd6ccf96b29f283cb7fc/dihk-merkblatt-weiterleitung-von-strom-data.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetzen_Konsultationsfassung.pdf;jsessionid=3D9A63929AF5DD639314DD0F3752399A?__blob=publicationFile&v=1
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HINWEISE zur Wirtschaftlichkeit von KWK-Anlagen: 
Die Koalitionsfraktionen haben beschlossen, Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung 

(Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)) teilweise zur Senkung der EEG-Umlage zu ver-

wenden. Diese wird daher 2021 (6,5 Cent/kWh) und 2022 (6 Cent/kWh) gedeckelt. Wie es 

danach mit der EEG-Umlage weitergeht, ist derzeit ungewiss. Klar ist aber, dass sie im Ver-

lauf der 2020er-Jahre sinken wird. Dadurch verringert sich der spezifische Vorteil von Eigen-

versorgungsanlangen. Dies sollten Sie in Ihren Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen unbedingt 

berücksichtigen. Zudem wurde die EEG-Umlage für KWK-Anlagen zur Eigenversorgung zwi-

schen 1 und 10 MWelektrisch erhöht, wenn die Anlage mehr als 3.500 VBh zur Eigenversorgung 

genutzt wird. Ab 7.000 VBh ist für den gesamten Stromverbrauch die volle Umlage zu zah-

len. 

 

Mit dem BEHG werden fossile Brennstoffe ab 2021 mit einem CO2-Preis belegt. Zwischen 

2021 und 2025 besteht dafür ein Festpreis. Der Preis steigt von 25 Euro die Tonne in diesem 

Zeitraum auf 55 Euro an. Für eine Gas-KWK-Anlage mit 10 MW Feuerungsleistung (3 MWe-

lektrisch, 7 MWthermisch, 5.000 Benutzungsstunden, 90 Prozent Wirkungsgrad) muss ein Betreiber 

2021 für den Brennstoff Gas damit 275.000 Euro mehr bezahlen, sofern er keine Kompensa-

tion bekommt. In Summe bis 2025 über 2 Mio. Euro! Dies sollten Sie ebenfalls in Ihren Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen berücksichtigen.15 Derzeit sieht es so aus, dass zumindest der 

Brennstoffeinsatz zur Stromerzeugung nicht kompensiert wird. Daher dürften in jedem Fall 

deutliche Mehrkosten auf Ihr Unternehmen zukommen.  

 

  

 
15  Weitere Informationen zum BEHG finden Sie in einem Merkblatt des DIHK. Der DIHK hat zudem einen CO2-

Preisrechner entwickelt, den Sie hier finden.  

https://www.dihk.de/resource/blob/19512/8a03955209ed045fb4870917da6a225c/dihk-merkblatt-brennstoffemissionshandelsgesetz-data.pdf
https://www.ihk.de/co2-preisrechner
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6. Möglichkeiten der Umstellung von fossilen KWK-Anlagen auf ei-
nen CO2-ärmeren Brennstoff 

 
a) Teilnahme an einer Stilllegungsauktion für Kohlekraftwerke als indirekte Förde-

rung 
Alle Steinkohlekraftwerke und auch Braunkohlkraftwerke bis 150 MW Leistung (sog. Braun-

kohle-Kleinanlagen) können sich an den Stilllegungsauktionen für Kohlekraftwerke teilneh-

men. Ausschreibende Stelle ist die Bundesnetzagentur. Teilnahmeberechtigt sind auch Kraft-

werke, die rein zur Eigenversorgung eingesetzt werden.  

 

HINWEIS:  

Erhalten Sie für Ihre Anlage einen Zuschlag, kann der Kohleersatzbonus im Rahmen der 

KWKG-Förderung nicht in Anspruch genommen werden (s. auch III. und die Ausführungen in 

Kapitel 3 b)).  

 

Für die Teilnahme Ihrer Anlage an einer Auktionsrunden muss die Anlage auf der entspre-

chenden Liste der Bundesnetzagentur aufgeführt sein. Ist sie dies nicht, können Sie die An-

lage nachmelden. Die erfolgreiche Teilnahme an einer solchen Ausschreibung hindert Sie 

nicht daran, in eine neue Anlage zu investieren. Weitere Teilnahmevoraussetzungen finden 

sich in § 12 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes (KVBG).  

 

 

b) Eigenerzeugungsprivileg und Umstellung auf einen CO2-ärmeren Brennstoff 
Anlagen, die ganz oder teilweise zum Eigenverbrauch von Strom eingesetzt werden und vor 

dem 1. August 2014 dafür bereits genutzt wurden, bleiben auch nach einer Umstellung des 

Brennstoffs auf eine CO2-ärmere Alternative von der EEG-Umlage freigestellt, wenn sich an-

sonsten nichts an der Eigenerzeugungskonstellation ändert.   

 
 
c) Umstellung von Kohle auf Gas 

Anlagen bis 1 MWelektrisch und über 50 MWelektrisch  
Kohle-KWK-Anlagen in diesem Segment können sich die Umstellung von Kohle auf Gas för-

dern lassen, wenn sie eine kWh in ein Netz der allgemeinen Versorgung einspeisen und da-

für eine Vergütung nach dem KWKG erhalten. Dabei ist unerheblich, ob der restliche in der 

Anlage erzeugte Strom weiter in das Netz eingespeist oder selbst verbraucht wird. Weitere 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Kohleausstieg/kohleausstieg_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Kohleausstieg/Par8_Liste.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.gesetze-im-internet.de/kvbg/index.html#BJNR181810020BJNE001300000
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Voraussetzungen sind, dass sie nicht an einer Stilllegungsauktion nach Kohleverstromungs-

beendigungsgesetz teilgenommen haben und die Anlage nicht älter als 1975 ist. Entschei-

dend ist weiterhin, dass die Anlage in dasselbe Wärmenetz einspeist. Sie muss nicht am sel-

ben Standort errichtet werden. Sind diese Kriterien erfüllt, kann der Kohleersatzbonus in An-

spruch genommen werden. Seine Höhe hängt vom Zeitpunkt der Stilllegung und dem Datum 

der Inbetriebnahme ab.  

 

Anlagen zwischen 1 und 50 MWelektrisch  

Kohle-KWK-Anlagen in diesem Segment können sich die Umstellung von Kohle auf Gas för-

dern lassen, wenn sie eine kWh in ein Netz der allgemeinen Versorgung einspeisen und da-

für eine Vergütung nach dem KWKG erhalten. Diese erhalten Sie aber nur, wenn sie an ei-

ner Ausschreibung nach KWKG teilnehmen („normale“ Ausschreibungen und Ausschreibun-

gen innovative KWK-Anlagen). Wenn man dort einen Zuschlag erhalten hat, muss der Strom 

vollständig in ein Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist werden. Eigenversorgung ist 

hingegen nicht möglich.  

 

Weitere Voraussetzungen sind, dass sie nicht an einer Stilllegungsauktion nach Kohlever-

stromungsbeendigungsgesetz teilgenommen haben und die Anlage nicht älter als 1975 ist. 

Entscheidend ist weiterhin, dass die Anlage in dasselbe Wärmenetz einspeist. Sie muss 

nicht am selben Standort errichtet werden. Sind diese Kriterien erfüllt, kann der Kohleersatz-

bonus in Anspruch genommen werden. Seine Höhe hängt vom Zeitpunkt der Stilllegung und 

dem Datum der Inbetriebnahme ab.  

 
 
d) Umstellung von Kohle bzw. Gas auf Biomasse 

Es ist möglich, sich die Umstellung auf Biomasse über das KWKG entsprechend der unter 2. 

Gemachten Ausführungen fördern zu lassen. Daneben bestehen Fördermöglichkeiten über 

das EEG. Es kann immer nur die Förderung über eines der beiden Gesetze in Anspruch ge-

nommen werden, eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. Zu beachten ist, dass zudem 

nicht alle Einsatzstoffe bei Biomasse förderfähig im Sinne der Gesetze sind.  

 

Anlagen bis 150 kW 

Solche Anlagen bekommen nach dem EEG eine Festvergütung. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob die neue Anlage eine bestehende Anlage ersetzt oder nicht. Der Vergütungssatz findet 

sich in § 42 EEG 2017. 
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Anlagen ab 150 kW 

Anlagen ab 150 kW bekommen nur dann eine EEG-Förderung, wenn sie erfolgreich an einer 

Ausschreibung für Biomasse teilgenommen haben. Die Regelungen sind sehr komplex und 

finden sich in den Paragrafen 39 bis 39h des EEG 2020. Die Ergebnisse der letzten Aus-

schreibungsrunden sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie auf den Seiten der Bundes-

netzagentur. Generell lässt sich sagen, dass die Biomasseausschreibungen bisher immer 

unterzeichnet waren und sich die Gebote daher fast durchgängig am Höchstwert orientiert 

haben.  

 
e) Förderfähige und nicht förderfähige Biomasseeinsatzstoffe 

Welche Einsatzstoffe im EEG förderfähig sind, regelt § 2 der Biomasseverordnung (Bio-

masseV):  

 
 
In § 3 BiomasseV ist explizit aufgeführt, welche Einsatzstoffe nicht im EEG förderfähig sind:  

 
 
  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Biomasse/Ausschr_Biomasse_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Biomasse/Ausschr_Biomasse_node.html
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f) Kombinierbarkeit mit weiteren Förderprogrammen 
 

In der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) werden sowohl Einzelmaßnah-

men also auch er Bau bzw. die Sanierung auf ein KfW-Effizienzhaus erheblich gefördert. 

Nach der Förderrichtlinie für Einzelmaßnahmen (BEG EM) können Biomasseanlagen zur 

kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung nach Maßgabe der Nummer 8.7 Satz 5 von bei-

den Förderprogrammen profitieren. In diesen Fällen wird im Rahmen einer Beantragung ei-

ner Förderung nach dem KWKG bzw. der KWKAusVO eine Erklärung über die bereits erhal-

tene investive Förderung abzugeben sein. Durch die Kumulierung darf die Förderquote 60 

Prozent nicht übersteigen. 

 

Eine Doppelförderung ist auch im Fall der Errichtung und energetischen Sanierung von 

Nichtwohn- und Wohngebäuden nach KfW-Effizienzhausstandard (BEG NWG und WG) 

möglich. 

  

 

 

  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html
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7. Meldepflichten für KWK-Anlagen 
 
Wem muss ich wann was melden? 

• Dem Netzbetreiber und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) 

müssen bis 31. März Daten zur Erzeugung von Strom und Wärme für das abgelau-

fene Kalenderjahr vorgelegt werden, solange die Anlage Förderung nach dem KWKG 

bezieht (§ 15 Absatz 3). Bei Anlagen mit einer Leistung von mehr als 2 MW muss bis 

dahin eine nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erstellte Abrechnung 

vorgelegt werden. Zudem muss für solche Anlagen monatlich an Bafa und Netzbe-

treiber eine Meldung über erzeugte Strom- und Wärmemengen vorgelegt werden (§ 

15 Absatz 1 und 2).  

• Meldepflichten für die Stromvergütung an das Bafa ergeben sich gestaffelt nach Anla-

gengröße (§ 30): Unter 50 kW ist keine Meldung notwendig. Bei Anlagen zwischen 50 

kW und 2 MW ist die Jahresmeldung über das ELAN-Portal des Bafa einzureichen. 

Jahresmeldungen für Anlagen größer 2 MW sind in Form eines Wirtschaftsprüfertes-

tats schriftlich bis 31.03. des Folgejahres an das Bafa zu liefern. Die regelmäßigen 

Monatsmeldungen für diese Anlagen laufen ebenfalls über das ELAN-Portal des 

Bafa.  

• Zudem muss die Anlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur einge-

tragen werden. Dies gilt auch dann, wenn keinerlei Förderung nach dem KWKG in 

Anspruch genommen wird.  

 

Gibt es für die Zusatz-Boni spezielle Meldepflichten? 

• Für den Kohleersatzbonus, den Bonus für elektrische Wärmeerzeuger sowie den 

Südbonus gibt es spezielle Meldepflichten, die in § 7e festgehalten sind. Demnach 

muss dem zuständigen Netzbetreiber vor der Inanspruchnahme bis spätestens 31. 

Juli gemeldet werden, wenn einer der drei Boni in Anspruch genommen werden soll. 

Die Meldung muss die voraussichtliche Höhe und den voraussichtlichen Zeitpunkt 

enthalten. Anderenfalls werden die Boni erst nach erfolgter Meldung ausbezahlt.  

• Beispiele: Soll ein Bonus ab dem 1. Dezember 2021 genutzt werden, muss die Mel-

dung bereits bis zum 31. Juli 2021 erfolgt sein. Soll ein Bonus zum 1. Dezember 

2021 in Anspruch genommen werden und die Meldung erfolgt erst zum 1. August 

2021 kann der Bonus erst ab 2022 genutzt werden. 

  

http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kraft_Waerme_Kopplung/Stromverguetung/stromverguetung_node.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
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8. Netzanschluss und Stromvermarktung 
 
Was muss ich beachten, wenn ich Strom in das öffentliche Netz einspeise? (§ 4) 
Strom, der in Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kWelektrisch erzeugt und ins Netz 

der allgemeinen Versorgung eingespeist wird, muss in die sogenannte Direktvermarktung. 

Direktvermarktung heißt, dass der Strom selbst oder von einem Dienstleister an einen Dritten 

geliefert wird. Dies kann auch ein Letztverbraucher sein. Kleinere Anlagen können, müssen 

aber nicht in die Direktvermarktung. 

 

Anlagen unter 100 kWelektrisch können in jedem Fall vom Netzbetreiber die sog. kaufmännische 

Abnahme ihres Stroms verlangen. Für Anlagen zwischen 50 und 100 kWelektrisch können Be-

treiber die kaufmännische Abnahme nur in Anspruch nehmen, solange sie Zuschläge des 

zuständigen Netzbetreibers erhalten.  

 

Für alle Anlagen ist Anfang 2021 von der Clearingstelle EEG|KWKG klargestellt worden, 

dass eine kaufmännisch-bilanzielle Abnahme des Stroms möglich ist.16 Eine kaufmännisch-

bilanzielle Einspeisung liegt immer dann vor, wenn eine KWK-Anlage nicht direkt in ein Netz 

der allgemeinen Versorgung einspeist, sondern in eine Kundenanlage. Im KWKG ist dies - 

anders als im EEG - nicht explizit für alle Anlagenklassen geregelt. Daher schafft die Clea-

ringstelle hier nun deutlich mehr Rechtssicherheit. Sie hat außerdem klargestellt: Die Förde-

rung besteht maximal in Höhe der Nettostromerzeugung der KWK-Anlage. Anlagen- und 

Netzbetreiber sollen klären, wie die zuschlagfähige Strommenge im Hinblick auf tatsächliche 

und rechnerische Transport- und Umwandlungsverluste zu ermitteln ist. Den Anlagenbetrei-

bern steht es im Übrigen frei, nur Teile des Stroms mittels kaufmännisch-bilanzieller Weiter-

gabe über das Netz der allgemeinen Versorgung zu vermarkten und den anderen Teil selbst 

zu verbrauchen bzw. an Dritte in der Kundenanlage zu liefern. 

 

Bei der kaufmännischen Abnahme erhalten die Anlagenbetreiber vom Netzbetreiber neben 

den KWKG-Zuschlagszahlungen eine Vergütung für den eingespeisten Strom, nämlich den 

üblichen Preis. Dabei handelt es sich um den durchschnittlichen Preis für Grundlaststrom an 

der Leipziger Strombörse European Energy Exchange (EEX) im jeweils vorangegangenen 

Quartal. 

 

 
16  https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2019/8. 
 

http://www.eex.com/
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2019/8
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Was passiert bei negativen Preisen an der Strombörse - erhalte ich trotzdem meine 
Vergütung? (§ 7 Absatz 6) 
Für Stunden, in denen der Preis an der Strombörse (Epex Spot) negativ ausfällt oder null be-

trägt, erhält eine Anlage keine Förderung. Die trotzdem erzeugte Strommenge wird zudem 

auf die Dauer der Zuschlagszahlungen angerechnet, was die Wirtschaftlichkeit von KWK-An-

lagen beeinträchtigen kann. Ausgenommen davon sind lediglich Anlagen bis 50 kW: Sie be-

kommen keinen Abzug bei den förderfähigen Stunden  

 

Kann ich nur Strom einspeisen, wenn „Platz“ im Netz ist? (§ 3) 
Das Gesetz verpflichtet die Netzbetreiber, den Strom einer hocheffizienten KWK-Anlage vor-

rangig abzunehmen. Solche Anlagen haben damit einen Einspeisevorrang vor anderen kon-

ventionellen Anlagen und sind erneuerbaren Energien gleichgestellt. Allerdings wird es ab 

2021 eine Neuregelung dazu geben, die derzeit noch erarbeitet wird. Es ist allerdings davon 

auszugehen, dass KWK-Anlagen gegenüber EE-Anlagen vorrangig abgeregelt werden.  

 

Muss der Netzbetreiber meine Anlage anschließen? (§ 3) 
Solange eine Anlage hocheffizient ist, ist der Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet, diese An-

lage unverzüglich und vorrangig anzuschließen. Dies ist im Übrigen unabhängig davon, ob 

für eine Anlage Förderung nach dem KWKG in Anspruch genommen wird bzw. werden darf 

oder die Anlage rein zum Zweck des Stromselbstverbrauchs verwendet wird.  
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9. Anträge und Überprüfung  
 
Wo muss ich Zuschläge für neue, modernisierte oder nachgerüstete Anlagen beantra-
gen und welche Nachweise muss ich erbringen? (§ 10) 
Die zuständige Stelle ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Für KWK 

verantwortlich ist dort das Referat 526. Die Art der Nachweise variiert nach Anlagengröße 

und findet sich in § 10.  

 

Muss ich mit Überprüfungen meiner Angaben rechnen? (§ 11) 
Betriebsgrundstücke, Geschäftsräume und Einrichtungen dürfen während der üblichen Ge-

schäftszeiten überprüft werden. Zudem muss Einblick in die betrieblichen Unterlagen des 

Betreibers gewährt werden. Der Netzbetreiber hat zudem das Recht, Einsicht in die Antrags-

unterlagen zu verlangen. Zudem muss dem Netz- und Messstellenbetreiber Zutritt zu den 

Messeinrichtungen gewährt werden (§ 14). 

 

 

  

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kraft_Waerme_Kopplung/kraft_waerme_kopplung_node.html
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10. Förderung von Wärmespeichern und -netzen 
 
Kann sich mein Unternehmen die Errichtung eines Wärmespeichers fördern lassen? 
Wie bisher werden Wärme- und Kältespeicher gefördert, wenn die Wärme aus KWK-Anlagen 

stammt, die an das Netz der allgemeinen Versorgung angeschlossen sind und sie in dieses 

Netz einspeisen können. Darüber hinaus können aus industrieller Abwärme befüllte Speicher 

gefördert werden, wenn mindestens 25 Prozent der erzeugten Wärmemenge aus KWK-Anla-

gen stammen. Die Förderung ist allerdings bis zum 31.12.2020 befristet. Bis dahin muss der 

Wärmespeicher in Betrieb sein.  

 

Der Investitionszuschlag beträgt 250 Euro je Kubikmeter Wasseräquivalent des Wärmespei-

chervolumens, die Mindestgröße beträgt 1 m³. Für Speicher größer als 50 m³ beträgt der Zu-

schlag maximal 30 Prozent der ansatzfähigen Investitionskosten. Die maximale Förderhöhe 

beträgt 10 Mio. Euro je Projekt. Zudem müssen die mittleren Wärmeverluste kleiner als 15 

W/m2 Behälteroberfläche sein.  

 

Speisen mehrere KWK-Anlagen in den Wärmespeicher ein, ist der zuständige Netzbetreiber 

im Übrigen der jeweilige Übertragungsnetzbetreiber.  

 

Gibt es eine Förderung von Wärmenetzen? (§ 18 Absatz 1) 
Die Errichtung und der Ausbau von Wärme- und Kältenetzen werden weiterhin mit einem In-

vestitionszuschlag gefördert. Die maximale Fördersumme je Projekt beträgt 20 Mio. Euro. 

Weiterhin muss nach Inbetriebnahme nachgewiesen werden, dass die Abnehmer zu mindes-

tens 75 Prozent Wärme aus KWK-Anlagen und/oder erneuerbaren Energien und/oder Ab-

wärme erhalten. Dabei muss der KWK-Anteil mindestens 10 Prozent betragen. Die Inbetrieb-

nahme muss bis 31.12.2029 erfolgen. Der Zuschlag beträgt 40 Prozent bezogen auf die In-

vestitionskosten. Werden nur 50 Prozent Wärme aus KWK-Anlagen und/oder erneuerbaren 

Energien und/oder Abwärme erreicht, beträgt der Zuschlag 30 Prozent bezogen auf die In-

vestitionskosten. Dies wird allerdings nur bis zum 31.12.2022 gefördert.  
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